
3. Änderung der 
Zuständigkeitsordnung der Stadt Uetersen 

 
Die Ratsversammlung der Stadt Uetersen hat in ihrer Sitzung am 27.03.2023 gemäß 
§ 27 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 
28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. Seite 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.03.2022 (GVOBl. Schl.-H. Seite 153), folgende 3. Änderung der 
Zuständigkeitsordnung der Stadt Uetersen erlassen: 

 

 
Artikel 1 

 
Im § 1 (Hauptausschuss) der Zuständigkeitsordnung der Stadt Uetersen wird 
folgende Ziffer 5 neu aufgenommen: 
 

§ 1 
 

Übertragung von Entscheidungen auf die ständigen Ausschüsse 
 

Den ständigen Ausschüssen nach § 6 der Hauptsatzung werden die folgenden 
Entscheidungen übertragen: 

 
Hauptausschuss 
 
(5) Der Hauptausschuss kann durch Beschluss die Vergabe von Aufträgen über 
 50.000,00 € im Einzelfall auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister 
 übertragen. 

 
Artikel 2 

 
Die Zuständigkeitsordnung der Stadt Uetersen tritt am Tage nach Ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Uetersen, den 27.03.2023        Stadt Uetersen  
        Der Bürgermeister 
         
 

    Dirk Woschei 


